
... die NAG die Gewerkschaft ist, die 
mit ihrer Kompetenz und Ihrem Enga-
gement meine Interessen am effizien-
testen vertritt. Die berufsspezifischen 
Belange stehen im Fokus und werden 
zielgerichtet thematisiert. Ich bin au-
ßerdem überzeugt, dass die NAG der 
richtige und zukünftig wichtigste Part-
ner bei tarifvertraglichen Fragen sein 
wird. Mit meiner Mitgliedschaft trage 
ich meinen Teil dazu bei.

Ver.di scheitert weiter mit Anfechtung 
der Aufsichtsratswahl bei der Munich Re

Der Versuch von ver.di, aufgrund der Wahl von 
NAG-Gewerkschaftsrätin Ina Hosenfelder als 
Gewerkschaftsvertreterin in den Aufsichtsrat der 
Münchener Rückversicherung Re diese Wahl 
anzufechten, weil die NAG „keine Gewerk-
schaft“ sei, ist jedenfalls vorerst gescheitert. Das 
Arbeitsgericht München folgte am 16.12.2016 
der NAG - Argumentation, nach der das Ergeb-
nis der Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht gegen die Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts Hessen und gegen § 97 ll 
Arbeitsgerichtsgesetz, mit dem das Statusverfah-
ren auf eine Instanz verkürzt wurde, abgewartet 
werden müsse. Es gehe um sehr viel, nämlich 
um das Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Wäre 
es möglich – wie von ver.di angestrengt –, einer 
sich im Gründungs- und Aufbauprozess befin-
denden Gewerkschaft über ein mißbräuchliches 
Ausnutzen des gerichtlichen Statusfeststellungs-
verfahrens ihre gewerkschaftliche Betätigung zu 
untersagen, käme dies einem verfassungsfeind-
lichen Gründungsverbot gleich. 

Wir von der NAG meinen unverändert: 
ver.di sollte die erheblichen Mitgliedsgel-
der, die sie in eine gerichtliche Bekämp-
fung von erfolgreicher und unliebsamer 
Konkurrenz “investiert“, lieber für die 
Erfüllung ihres eigentlichen Auftrages 
verwenden! Dann wäre die dortige Mit-
gliederentwicklung vermutlich auch weni-

ger problematisch. Wir lassen uns dem-
gegenüber auf unserem Wachstumspfad 
nicht beirren: Unsere “Gegenspieler“ 
sind nicht andere Arbeitnehmerorgani-
sationen, sondern die Arbeitgeber im 
Ringen um bessere Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen unserer Kolleginnen 
und Kollegen!
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Das Bundeswirtschaftsministerium hat im No-
vember 2016 einen Referentenentwurf zur 
Umsetzung der “Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Versiche-
rungsvertrieb“ (Versicherungsvertriebsrichtli-
nie – IDD) vorgelegt. Die NAG hat bewer-
tend Stellung bezogen. Nachfolgend einige 
Inhalte:

Ausweitung des Anwendungsberei-
ches der Regulierungsnormen auf 
Onlinevertrieb und Vergleichsportale

Die NAG begrüßt die Ausweitung des An-
wendungsbereichs auf Onlinevertrieb und 
Vergleichsportale. Die vorgesehene Strei-
chung der Ausnahme von Beratungspflichten 
für den Fernabsatz gemäß § 6 Abs. 6 VVG 
halten wir ebenso für richtig. Die NAG for-
dert den Gesetzgeber auf, Forderungen nicht 
nachzugeben, die diese Fernabsatzausnah-
me erhalten wollen. Die Versicherungsunter-
nehmen (VU) werden aufgefordert, konse-
quent folgende Grundsätze einzuhalten:

• Keine Verkaufsaktionen 
ohne Beratung

• Für Beratung die nötige 
Zeit einzuräumen

Die NAG sieht hierin einen wichtigen Bei-
trag zum Verbraucherschutz und zur Herstel-
lung von Wettbewerbsgerechtigkeit.

Weiterbildungspflicht

Die NAG begrüßt die Regelungen zur perma-
nenten Weiterbildungspflicht. Die Einhaltung 

dieser Verpflichtungen sowie eine wirksame 
Kontrolle und Bewertung der Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind Voraussetzungen für das 
Erreichen der hierauf gerichteten Zielsetzun-
gen. 

Regelungen für die Erfüllung der Weiterbil-
dungspflichten können Unternehmen intern 
festlegen. Dies eröffnet Spielräume für eine 
unbürokratische Umsetzung, setzt aber zwin-
gend die Klärung folgender kritischer Punkte 
voraus:

• Erhalten Angestellte 
die nötige Freistellung?

• Wer überwacht die Qualität 
der internen Verfahren?

• Wie wird der Weiterbildungs-
bedarf festgestellt und umgesetzt?

Die NAG fordert vom Gesetzgeber diesbe-
züglich klare Regelungen, auch zur Sank-
tionierung von Arbeitgebern, die gegen 
hierauf gerichtete Vorgaben verstoßen. 
Die NAG fordert den Gesetzgeber auf, Mit-
bestimmungspflichten für “interne Leitlinien, 
(…) angemessene interne Verfahren und (…) 
eine Funktion (…), die die ordnungsgemäße 
Umsetzung sicherstellt“ festzuschreiben. Die 
Versicherungsunternehmen fordert die NAG 
auf, die Mitbestimmungsorgane frühzeitig 
und umfassend zu beteiligen.

Insgesamt hält die NAG die Einrichtung 
einer externen, unabhängigen Qualitäts-
kontrolle mit der Befugnis gegenüber den 
Versicherungsunternehmen zur Auskunftsein-
holung, Beratung der Versicherungsunterneh-

men und Beratung der BaFin für erforderlich. 
Diese externe Qualitätskontrolle sollte durch 
einen Beirat unterstützt werden, dem etwa 
der BWV, der AGV, die NAG und andere 
Vermittlerverbände angehören.

Vertriebssteuerung

Zur Vermeidung falscher Anreize wie bei-
spielsweise Verkaufsziele oder Vergütungen, 
dem Kunden weniger geeignete Versicherun-
gen zu empfehlen, fordert die NAG vom Ge-
setzgeber, eine umfassende Mitbestimmung 
bei Gestaltung von Vergütungssystemen und 
Verkaufszielen festzuschreiben.

Generell dürfen nur Verkaufsziele und Vergü-
tungen eingesetzt werden, die dem Kunden-
interesse entsprechen.

Interessenkonflikte und Transparenz

Die NAG fordert: keine Nutzung der Mit-
gliedsstaatenoption zu weitergehenden 
Maßnahmen wie Provisionsoffenlegung 
oder Provisionsverbot. Die NAG ist gegen 
eine Offenlegung von Vertriebsprovisionen, 
weil sie keinen Transparenzgewinn für den 
Verbraucher bietet. Tatsächlich ist sie sogar 
irreführend - im Gegensatz zum Aufwand 
des von der NAG befürworteten Ausweises 
der gesamten Abschlusskosten. Während 
beispielsweise angestellte Vermittler hohe 
Fixeinkommen und geringe Provisionssätze 
haben, verdienen Agenturen überwiegend 
Provisionen.

Darüber hinaus spricht sich die NAG gegen 

Provisionsverbote aus, weil eine Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes durch ein 
Verbot von Provisionszahlungen nicht er-
kennbar ist.

Beratung sowie Standards 
bei Vertrieb ohne Beratung

Artikel 20 IDD legt richtigerweise fest, dass 
Kunden stets und nicht nur anlassbezogen

• Fragen zu Wünschen und Bedürfnissen 
zu stellen sind

• “dem Kunden objektive Informationen 
über das Versicherungsprodukt in einer 
verständlichen Form“ zu erteilen sind, 
“damit der Kunde eine wohlinformierte 
Entscheidung treffen kann“. 

• im Ergebnis sicherzustellen ist: “Jeder 
angebotene Vertrag muss den Wün-
schen und Bedürfnissen des Kunden 
hinsichtlich der Versicherung entspre-
chen.“

Wenn “Beratung“ ausdrücklich angeboten 
wird, dann “richtet der Versicherungsver-
treiber eine persönliche Empfehlung an den 
Kunden, in der er erläutert, warum ein be-
stimmtes Produkt den Wünschen und Bedürf-
nissen des Kunden am besten entspricht“. 

Das findet sich bisher nicht im § 6 VVG. Die 
NAG fordert vom Gesetzgeber, Art. 20 IDD 
in § 6 VVG konsequent umzusetzen.  

Weitere Positionierungen zur IDD-Umsetung 
finden Sie unter www.neue-assekuranz-ge-
werkschaft.de

Die NAG positioniert sich zum Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung

Ist der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) völlig 
von der Rolle? 
Der DGB fordert nach Ab-
schaffung der PKV-Voll-
versicherung nun auch das 
Ende geförderter privater 
Vorsorge!

Wir sind empört: Eigentlich soll-
ten Gewerkschaften sich für den 
Erhalt von Arbeitsplätzen ein-
setzen. Das scheint beim DGB 
für die Versicherungswirtschaft 
nicht zu gelten. Klaus Roth, Vor-
sitzender des PKV-Ausschusses 
der NAG: “Bereits eine erste 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung 
wies den Wegfall von mehr als 
70.000 Arbeitsplätzen bei Ein-
führung der so genannten Bür-
gerversicherung nach. Dennoch 
behaupteten der DGB und ver.
di fortdauernd, die in der PKV 
vom Arbeitsplatzverlust betrof-
fenen Kolleginnen und Kolle-
gen würden in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
weiterbeschäftigt werden kön-
nen. Nun entlarvt eine Folgestu-
die dies als eine nicht haltbare 
Chimäre.“

Private Krankenversicherung (PKV):
Alle Wahlen wieder wird von 

den üblichen Verdächtigen der 
alte “Zombie“ aus dem Keller 
geholt: die Bürgerversicherung. 
Niemand weiß, wie die Bun-
destagswahl in sechs Monaten 
ausgehen wird. Aber vorsorg-
lich hat der SPD-Vize Ralf Steg-
ner schon mal Position bezogen: 
“Anders als die Union wollen 
wir die Bürgerversicherung 
und sollten klar sagen: Wir ge-
hen in keine Regierung mehr 
rein, die das nicht umsetzt.“
(Vorwärts, 22.04.2016)

Im Oktober zog dann die Hans-
Böckler-Stiftung des DGB nach: 
“Die Segmentierung des deut-
schen Krankenversicherungs-
marktes in GKV und PKV gilt seit 
längerem als ordnungspolitisch 
fragwürdig. Ihre Überwindung 
als Voraussetzung für eine ge-
rechte, solidarische Finanzierung 
und für Versorgungssicherheit im 
Gesundheitswesen, etwa in Form 
einer Bürgerversicherung, ist nach 
wie vor Gegenstand der gesund-
heitspolitischen Diskussion – nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund stei-
gender Beiträge in beiden Versi-
cherungssystemen und schrump-
fender Finanzreserven in der 
GKV.“ (Transformationsmodelle 
einer Bürgerversicherung, S. 8)

Nicht nur wir von der NAG fra-
gen uns: Was soll denn das hei-
ßen? Die Existenz von GKV und 
PKV soll wegen der Ordnungspo-
litik fragwürdig sein? Ordnungs-
politik nennt man die staatlichen 
Maßnahmen, die der Erhaltung, 
Anpassung oder Verbesserung 
der Wirtschaftsordnung die-
nen. Wir vermuten: In Wirklich-
keit soll nur die Kassenlage der 
GKV verbessert werden. Darauf 
weist auch der Schluss des Zita-
tes ausdrücklich hin. Die Begrif-
fe Gerechtigkeit und Solidarität 
dienen hier nur noch als zweifel-
haftes Alibi für die beabsichtigte 
Sanierung der GKV. 

Wie dürftig dieses Alibi ist, zeigt 
uns der Blick auf die Beschäftig-
ten in der PKV. Die Hans-Böck-
ler-Stiftung geht selbst davon 
aus, dass innerhalb von zehn 
Jahren mehr als 51.000 der 
68.000 dort Beschäftigten ihren 
Arbeitsplatz verlieren werden 
(Transformationsmodelle einer 
Bürgerversicherung, S. 35). Aber 
dann haben die Freunde der 
Bürgerversicherung „Potenzia-
le zur Kompensation negativer 
Beschäftigungseffekte diskutiert 
und im Ergebnis als gering ein-
gestuft“. (Transformationsmodelle 

einer Bürgerversicherung S. 60) 
Mit anderen Worten: Die in der 
Vergangenheit von ver.di und 
dem DGB immer behaupteten 
Ersatzarbeitsplätze gibt es gar 
nicht.

Aber es gibt die finanziellen 
Sorgen der GKV. Könnte man 
da nicht die privat Versicherten 
in den Risikostrukturausgleich, 
den es in der GKV gibt, einbe-
ziehen und so zur Kasse bitten? 
Ohne ansonsten die PKV an-
zutasten? Die Funktionäre von 
ver.di und DGB haben das mal 
durchgespielt. An den Anfang 
haben sie die Behauptung ge-
stellt, dass gesetzlich Versicher-
te häufiger und schwerer krank 
sind. Dabei berufen sie sich auf 
eine Studie des Deutschen Ins-
tituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) aus Berlin. Dort wurden 
in den Jahren 2000 – 2004 
GKV-Versicherte mit Menschen 
verglichen, die gerade in die 
PKV gewechselt waren. Wegen 
der Risikoprüfung ist dieser Ef-
fekt beim Wechsel normal. Aber 
der hält nicht an. In Deutschland 
sind von einer Million Menschen 
53,7 mit HIV infiziert. Unter der 
gleichen Zahl privat Krankenver-
sicherter sind es dagegen 78,1 -

DGB contra Private Versicherungswirtschaft
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Ziel der Gesetzesinitiative der Bundesregierung aus dem Jahr 
2016 war und ist es, ein umfassendes Maßnahmenpaket zu 
verabschieden, welches zur stärkeren Verbreitung der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) führen soll und sich insbeson-
dere an kleinere und mittlere Betriebe sowie Beschäftigte mit 
geringen Einkommen richtet. Dazu sollen die Hürden für die 
Betriebe und Beschäftigten bezüglich Annahme und Umsetzung 
der branchenüblichen bAV-Modelle gesenkt und so die Anreize 
zum Abschluss erhöht werden.

Die im Rahmen des Sozialpartnermodells geplanten Betriebs-
renten sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
ohne jegliche Garantien erfolgen. Das wirft die  Frage auf, 
wie groß die Akzeptanz dieses Modelles bei den Beschäftigten 
sein wird, hier Geld in die Altersvorsorge zu investieren, ohne 
zu wissen, was am Ende ihres Berufsleben ausgezahlt werden 
wird. In den kleineren und mittleren Betrieben, die in der Re-
gel tariflos sind, wird diese Garantieabsage dazu führen, dass 
weiterhin gerade hier die Verbreitung der bAV nicht in der ge-
wünschten Anzahl erfolgen wird, um der Armut im Alter vorzu-
beugen. Dazu kommt weiter eine extrem hohe Komplexität der 
bAV Produkte, die viele potentiell interessierten Betriebe und 
Beschäftigte abschreckt.

Die NAG setzt sich daher für die konsequente Ausweitung der 
bAV ein, um damit die finanzielle Absicherung aller Beschäfti-
gen nach deren Erwerbszeit zu sichern. Dazu bedarf es aber 
wesentlicher Korrekturen des vorliegenden Gesetzesentwurfes 
der Bundesregierung aus dem Februar 2017: 
•	 Beendigung der Anrechnung der Betriebsrente auf die 

Grundsicherung
•	 Mehr Flexibilität aufgrund der unternehmensspezifischen 

Situationen bezüglich Inhalte und Gestaltung einer bAV
•	 Gerade Betriebe mit fehlender Tarifbindung müssen wei-

tergehende Anreize erhalten, um für die Beschäftigten 
bAV Produkte abzuschließen

•	 Komplexität der bAV-Altersprodukte muss grundsätzlich 
reduziert werden, um die Abschlussquote zu erhöhen 

Dutzende von Assistance-Gesellschaften 
mit ihren Mitarbeitern sorgen seit Jahren 
dafür, dass die Versicherten 365 Tage im 
Jahr rund um die Uhr beispielsweise im 
Schadenfall, optimale Hilfe erhalten.  Da-
bei  geht es schon lange nicht mehr um die 
reine Schadenregulierung. Denn Versiche-
rung heute ist mehr: Reha-Management, 
Handwerkervermittlung und viele weite-
re Dienstleistungen gehören zum Aufga-
bengebiet eines Assistance-Mitarbeiters.   
Diese Assistance-Leistungen fördern zwei-
felsfrei das Image der Versicherungen und 
tragen zur jeweiligen Kundenbindung 
maßgeblich bei. 

Und wo ist der Haken? Flexibilität, Einsatz-
bereitschaft, Bereitschaft zur Schichtarbeit, 
spartenübergreifendes Fachwissen ist bei 
dieser Arbeit gefordert und vom Arbeitge-
ber erwartet.  Aber auch wertgeschätzt? 
Nein, die überwiegende Anzahl der 
Assistance-Gesellschaften ist nicht tarifge-
bunden. Das bedeutet für die Mitarbeiter 
geringere Entlohnung bei vergleichbaren 
Tätigkeiten in tarifgebundenen Versiche-
rungen! Weniger Urlaub, wenige bis keine 
Sozialleistungen sowie einen schlechteren 
Kündigungsschutz sind weitere Folgen der 
Tariflosigkeit.   

Daher setzt sich die NAG bei den Arbeit-
gebern engagiert für eine Verbesserung 
des Einkommens und der Arbeitsbedin-
gungen der Assistance-Mitarbeiter ein. 
Wir sind darüber hinaus in intensivem 
Austausch mit den Betriebsräten der Assis-
tance-Gesellschaften.

Für die täglichen kleinen und großen 
Fragestellungen bei der Arbeit im Be-
trieb haben wir unsere Gewerkschafts-
sekretäre, die immer ein offenes Ohr 
haben und unseren Mitgliedern jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Seit nunmehr letztem Jahr haben wir 
die Betreuung unserer Mitglieder für 
Themenstellungen rund um die NAG-
Mitgliedschaft in neue Hände gege-
ben.

Isabelle Schöpe heißt unsere gute See-
le und unser Organisationtalent im 
Büro. 

Zu den Geschäftszeiten ist sie telefo-
nisch oder auch per Mail für unsere 
Mitglieder erreichbar und hilft gern bei 

Ihren Anliegen weiter. Darüber hinaus 
werfen sie aber auch andere Fragen 
nicht so schnell aus der Bahn, denn un-
sere „Isi“ war vor ihrem Wechsel zur 
NAG selbst in der Versicherungsbran-
che tätig und hat sich so einige Sporen 
als Arbeitnehmervertreterin verdient. 
Ein beruflicher Lebenslauf, der sie un-
weigerlich zur NAG führen musste…

“Es ist schon ein paar Tage her, dass 
ich selbst Mitglied in der NAG gewor-
den bin, weil mich die Idee einfach 
überzeugt hat. Jetzt auch noch für die 
NAG zu arbeiten, ist toll. Am meisten 
freut es mich, wenn neue Mitglieder 
den Weg zur NAG finden und wir uns 
dann bei der nächsten Mitgliederver-
sammlung persönlich treffen. Ich hoffe 
sehr, dass das auch in diesem Jahr am 
25./26. März in Fulda wieder der Fall 
ist.“

Sie haben Fragen rund um Ihre 
NAG-Mitgliedschaft? 
Ihre Adresse hat sich geändert? 
Sie haben eine neue Bankver-
bindung?

Dann rufen Sie Isabelle Schöpe ein-
fach an oder schreiben ihr eine E-
Mail.

Tel. 06 41 - 350 99 789

E-Mail info@neue-assekuranz-gewerkschaft.de

Wir freuen uns über Ihre Nachricht!

trotz Risikoprüfung bei Aufnah-
me in die PKV.

Die Studie der Hans-Böckler-
Stiftung hat aber nicht weiter 
gerechnet, sondern sich einfach 
ein Wunschergebnis ausgerech-
net. Dabei wurde angenommen, 
dass „ein solcher Reformansatz 
nur gewählt würde, wenn die 
Ausgleichszahlung eine spürba-
re Größenordnung erreicht, bei-
spielsweise in Höhe eines halben 
Beitragssatzpunktes.“ (Transfor-
mationsmodelle einer Bürgerversi-
cherung,  S. 38) 

Klingt erst mal nach nicht viel. 
Man muss aber bedenken, dass 
es viel mehr gesetzlich Versi-
cherte gibt. Wir haben nachge-
rechnet. Die Ausgleichszahlung 
läge bei 6,85 Milliarden Euro. 
Das ist nach heutigem Stand der 
Betrag, der unter dem Namen 
Stuttgart 21 in der schwäbischen 
Erde verbuddelt wird. Nur mit 
dem Unterschied, dass die PKV-

Versicherten diesen Betrag nicht 
ein Mal zahlen sollen, sondern 
jedes Jahr wieder.

In den vergangenen zehn Jah-
ren sind die Beiträge in der PKV 
jährlich im Durchschnitt um drei 
Prozent  gestiegen. In der GKV 
waren es im Durchschnitt 3,2 Pro-
zent. Die Umsetzung des Hans-
Böckler-Vorschlags würde in der 
PKV die Beiträge auf einen Schlag 
um 25,4 Prozent steigen lassen. 
Das bedeutet auch für die Autoren 
der Studie: „Mit Blick auf die un-
erwarteten Mehrbelastungen durch 
Prämienerhöhungen als Folge der 
Ausgleichszahlung wäre ggf. doch 
auch eine Wechseloption in die 
GKV für ein solches Szenario erfor-
derlich.“ (Transformationsmodelle 
einer Bürgerversicherung,  S. 42) 
Mit anderen Worten: Viele könn-
ten sich die PKV nicht mehr leisten. 
Deshalb würde auch eine solche 
Maßnahme deutlich mehr als die 
gut 22.000 Arbeitsplätze kosten, 
die man trotzdem in die Studie he-

rein geschrieben hat. Gar nicht be-
trachtet wird, warum es eigentlich 
jedes Jahr teurer wird. Die große 
Koalition hat einige Gesetze durch-
gebracht, die das Gesundheitswe-
sen immer teurer aber keineswegs 
besser gemacht haben. 

Im November 2016 trafen sich 
mehr als 60 Betriebsratsmitglieder 
aus der PKV in Köln. Sie wissen, 
dass sie in diesem Jahr wieder um 
ihre Arbeitsplätze kämpfen müssen. 
SPD, Grüne und Linke, aber auch 
DGB und ver.di wollen sie einer Re-
form opfern, die keinem gesetzlich 
Versicherten und keinem Patienten 
einen Vorteil bringt. Wie schon in 
der Vergangenheit steht die NAG 
auf der Seite der Kolleginnen und 
Kollegen der PKV.

Altersvorsorge:
Nun hat der DGB seine Positionen 
zur Altersversorgung veröffentlicht. 
In der Publikation “Kurswechsel“ 
steht zu lesen: “Private Vorsorge 
kann Erwartungen nicht erfüllen.“ 

Der DGB spricht sich für ein Ende 
der privaten Riester-Rente mit Ver-
trauensschutz für bestehende Ver-
träge aus. Neuabschlüsse wären 
dann nicht mehr möglich. 

Dies konterkariert nicht nur die gu-
ten und richtigen Ideen zur Stär-
kung und Förderung der privaten 
Altersversorgung. Die Riester-Rente 
richtet sich insbesondere an Ge-
ringverdiener, die mit geringen Ei-
genanteilen attraktive Förderungen 
erhalten können. Sondern darüber 
hinaus stellt der DGB erneut Ar-
beitsplätze im Innen- und Außen-
dienst der Versicherungswirtschaft 
ins Risiko.

Der DGB betreibt auf diese Wei-
se die Umkehr gewerkschaftlicher 
Ziele – gegen die Arbeitsplätze. 
Demgegenüber setzt sich die NAG 
für den Erhalt und die Stärkung 
von PKV und privater Altersvorsor-
ge ein. Dies ist auch ein wichtiger 
volkswirtschaftlicher Beitrag zur 
Vermeidung von Altersarmut.

Wird es sie geben, die schöne 
neue digitale Versicherungswelt? 
Wo wird der Mensch bleiben? Au-
tomatisierung, Dunkelverarbei-
tung, autonomes Fahren, Apps 
und die so genannte „Künstliche 
Intelligenz“ verändern die Versi-
cherungslandschaft dramatisch. 
„Watson“, der IBM Supercom-
puter ersetzt zukünftig 34 Sach-
bearbeiter bei dem japanischen 
Lebensversicherer Fukoku. Und 
auch die bayrische Versicherungs-
kammer arbeitet in der Kunden-
betreuung bereits mit „Watson“. 

Wir von der NAG setzen uns intensiv 
mit den Zukunftsfragen der Assekuranz 
auseinander. Die Digitalisierung sehen 
wir dabei nicht als ein vorüberziehendes 
Phänomen. Vielmehr sehen wir gewaltige 
Investitionen der Unternehmen mit gravie-
renden Auswirkungen auf die Sicherheit 
und inhaltlichen Ausgestaltungen der 
Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und 
Kollegen im Innen- und Außendienst. Be-
reits jetzt sind Betriebsräte mit konkretem 
Arbeitsplatzabbau, veränderten Abläu-
fen und digitalisierten Vertriebsinitiativen 
aufgrund der Digitalisierung konfrontiert. 
Wir unterstützen die Betriebsräte beim 
Verhandeln hierauf gerichteter Vereinba-
rungen und tauschen im Rahmen unseres 
NAG-Netzwerkes Informationen über die 
Entwicklungen in den Unternehmen aus.

Welche Handlungsmöglichkeiten haben 
Betriebsräte, diesen Entwicklungen zu 
begegnen? Diese und weitere Fragen zur 
Zukunft der Versicherung haben wir mit 
Herrn Prof. Dr. Björn Peters diskutiert. 

NAG: Die großen Versicherer investieren 
derzeit Milliarden in die Digitalisierung 
ihrer Unternehmen. Welche strategischen 
Überlegungen stecken dahinter?

Prof. Dr. Peters: Die Digitalisierung der 
Gesellschaft sowie der Wirtschaft wirkt 
auf die gesamte Wertschöpfungskette der 
Versicherer. Beispiele für Veränderungen 
durch Digitalisierung sind neue Kommu-
nikationstechnologien und die steigende 
Relevanz mobiler Kommunikation, ver-
ändertes Kommunikationsverhalten von 
Kunden und sich verändernde Kundener-
wartungen, schneller werdende Kommu-
nikation mit Kunden und innerhalb des 
Unternehmens, disruptive Innovationen 
durch branchenfremde Unternehmen 
(zum Beispiel durch Startups und Digital-
industrieunternehmen wie Google) oder 
die zunehmende digitale Vernetzung mit 
Kooperationspartnern (z.B. Leistungser-
bringern in der PKV) und Versicherten. 

Aber die Digitalisierung wirkt auch au-

ßerhalb des Unternehmens dahinge-
hend, dass Versicherte  untereinander 
(zum Beispiel Versicherte mit Diabetes 
in der PKV in Communities wie mySugr), 
Geschäftspartner untereinander (zum 
Beispiel Krankenhäuser) und Versicherte 
mit den Geschäftspartner-Unternehmen 
zunehmend vernetzt sind. 

Dazu kommt, dass die Digitalisierung 
Unternehmen außerhalb der Versiche-
rungsbranche ermöglicht, in den Markt 
einzutreten. Dies können zum Beispiel 
FinTechs sein, Startups wie zum Beispiel 
im Bereich Digital Health, Neugründun-
gen wie Ottonova in der PKV oder aber 
auch etablierte Unternehmen wie Goog-
le oder Apple sein, die Datenkompetenz 
und Zugang zum Kunden haben. 

Dabei zeichnen sich Unternehmen von 
außerhalb teilweise durch eine wesent-
lich stärkere Kundenorientierung aus.  
 

(Das liegt natürlich auch an der Regulatorik 
der Assekuranz, aber nicht ausschließlich).  
Die Digitalisierung bietet sowohl Versi-
cherern, aber eben auch Unternehmen 
von außerhalb die Chance, dem Kunden 
(Teil-)Leistungen oder Services schneller, 
günstiger, besser oder einfacher anzubie-
ten. Beispiele für Bereiche, in denen dies 
gilt sind Kundenservices, Abschluss von 
Versicherungsprodukten, Schadens- und 
Leistungsabwicklung oder der Zugang 
zu Kooperationspartnern wie Ärzten, 
Krankenhäusern, Werkstätten oder Assis-
tance-Leistungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Digitalisierung eine hohe Komplexität 
mit sich bringt und gleichzeitig auch eine 
sehr hohe Veränderungsgeschwindigkeit. 
Auf diese Herausforderungen versuchen 
sich die Versicherer einzustellen. 

NAG: In welche Aktivitäten wird konkret 
investiert?

Prof. Dr. Peters: Ein Großteil der be-
reit gestellten Budgets wird weniger in 
völlig neue Technologien investiert. Er 

dient vielmehr dazu, die bestehenden, 
teilweise jahrzehntealten IT-Systeme für 
die sich immer weiter wandelnden Her-
ausforderungen der Digitalisierung bereit 
zu machen. 

Im Grunde genommen lassen sich dazu 
zwei zentrale Herausforderungen be-
schreiben: 

Einerseits muss eine horizontale Vernet-
zung aller IT Systeme sichergestellt wer-
den. Das heißt, dass Schnittstellen zwi-
schen den aktuellen, oft Java-basierten 
Anwendungen und den “alten“ Host-Sys-
temen geschaffen werden müssen. Auch 
die bestehenden Systeme müssen unterei-
nander vernetzt werden. Die Daten kön-
nen im Idealfall digital vom Kunden oder 
Vertriebspartner bis in die Bestands- und 
Leistungssysteme und darüber hinaus zum 
Leistungs- oder Schaden-Partner verarbei-
tet werden. Dabei müssen Datenschutz  
 

und die Sicherheit vor einem Ausfall der 
Systeme sichergestellt werden.
Andererseits geht es innerhalb der einzel-
nen Schritte der Wertschöpfung um die 
Optimierung der Arbeitsschritte, also um 
klassische Effizienzthemen. 

Um die unterschiedlichen Aktivitäten in 
den verschiedenen Sparten und Teilbe-
reichen des Unternehmens koordinieren 
zu können, bedarf es auch einer überge-
ordneten Steuerung. Daher haben einige 
Versicherer leitende Stellen geschaffen 
wie “Head of Digital Transformation“. 
Vereinzelt investieren Versicherer auch 
in völlig neue IT-Systeme, um bestehende 
abzulösen. 

Darüber hinaus haben fast alle großen 
Versicherer kleine Digital-Einheiten außer-
halb der klassischen Linie etabliert, um 
mit Methoden wie Lean-Startup agil und 
innovativ arbeiten zu können. 

NAG: Wie digital muss ein Versiche-
rungsunternehmen der Zukunft sein?

Prof. Dr. Peters: Das lässt sich pauschal 

nicht sagen. Die Fähigkeit zwischen den 
bestehenden IT-Systemen eine Verbindung 
herzustellen, muss sichergestellt werden. 
Im Endeffekt gilt: Wenn es jemanden gibt, 
der dem Kunden eine Versicherung oder 
ein Service-Teil durch Digitalisierung bes-
ser, günstiger, schneller oder einfacher 
anbieten kann, dann haben solche An-
gebote eine gute Chance, sich durchzu-
setzen. Wer das nicht kann, läuft Gefahr, 
einen Wettbewerbsnachteil zu haben. 

Was technologisch möglich ist, wird mei-
ner Meinung nach auch kommen. Wenn 
man es nicht selbst macht, macht es je-
mand anderes. Insofern ist vor allem auch 
eine neue Haltung innerhalb der Unter-
nehmen notwendig.

NAG: Welche Wettbewerbsnachteile ha-
ben kleinere Versicherungsunternehmen 
zu befürchten, die nicht über die erforder-
lichen Investitionsmöglichkeiten verfügen?

Prof. Dr. Peters: Größe spielt eine 
wichtige Rolle. Große Versicherer verfü-
gen über eine potentere Kapitalstärke, 
haben mehr Daten im Unternehmen und 
können gegebenenfalls schneller Digital-
Kompetenz aufbauen. Sie profitieren 
auch davon, dass sie weltweit in den 
Konzernverbünden aus digitalen Aktivi-
täten lernen können und Kompetenzen 
austauschen. 

Sehr wichtig ist auch der Aspekt der Ko-
operation: Große, internationale Versi-
cherungs-Konzerne sind potenzielle Ko-
operationspartner für Unternehmen der 
Digitalindustrie wie Google oder Apple 
und können ggf. von deren Datenmana-
gement-Kompetenzen sowie Kundenzu-
gang profitieren. Da können die kleinen 
nicht mithalten. Die Digitalisierung könnte 
also zu einer weiteren Konsolidierung im 
Markt führen.
Aber: Kleinen Versicherern bietet die Di-
gitalisierung Möglichkeiten zur Nischen-
strategie. Auch bietet sich kleineren Un-
ternehmen eine Chance, Größe durch 
brancheninterne Zusammenarbeit zu 
schaffen, zum Beispiel mit einem bran-
cheneinheitlichen Gesundheitsportal in 
der PKV, an welches Leistungserbringer 
und Versicherte angebunden werden kön-
nen. 

Das vollständige Interview mit Prof. Dr. 
Peters können Sie auf www.neue-asseku-
ranz-gewerkschaft.de lesen. Dort zeigen 
wir auf, in welchen Bereichen Versiche-
rungen als digitales Produkt funktionieren 
(können), wo die Grenze zwischen Auto-
matisierung und Digitalisierung verläuft 
und wo die Chancen und Risiken und die 
Anpassungserfordernisse  für die Beschäf-
tigten im Innen- und Außendienst liegen.
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